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1. Satzung zur Änderung der Verwaltungs- und Benutzungsordnung des 
Zentrums für BioSystemAnalyse (ZBSA)  
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

 
 
 
Gemäß § 8 Abs. 5 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 10 Landeshochschulgesetz 
(LHG) vom 01.01.2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Artikel 2, 2. Gesetz zur 
Umsetzung der Föderalismusreform im Hochschulbereich vom 03.12.2008 (GBl. S. 435 
ff) hat der Senat der Albert-Ludwigs-Universität am 16.12.2009 nachfolgende 
Änderungsatzung beschlossen: 
 
 
Artikel 1 
 

  § 2 wissenschaftliche Mitglieder  
 

 
Nach Abs. 3 wird ein neuer Absatz 4 mit folgendem Wortlaut angehängt: 
 
„Das Direktorium kann Nachwuchsgruppenleitungen zu wissenschaftlichen Mitgliedern 
berufen, soweit deren Arbeitsbereiche dem ZBSA zugeordnet sind. Als 
wissenschaftliche Mitglieder haben sie die vollen Mitgliedsrechte, sind aber von der 
Bestellung zum Direktoriumsmitglied ausgenommen.“ 
 
 
Artikel 2  
 
Inkrafttreten 
 
Diese Änderung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg in Kraft. 
 
 
Freiburg, den 26. Januar 2010  
 

 
 
Prof. Dr. Hans-Jochen Schiewer 
Rektor 
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